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Bericht' 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (198 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Betriebszeiten 
gewerblicher Betriebe an Sonntagen und feier­
tagen (Sonn- und Feiertags-Betriebszeitenge-

setz - BZG) 

Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfes ist eine 
Neuregelung des gewerberech~lichen Teiles der 

. durch die Verknüpfung arbeitsrechtlicher und 
gewerberechtlicher Regelungen sowie durch zahl­
reiche Novellierungen unübersichtlich gewor~enen 
Sonn- und Feiertagsruhevorschriften. 

Die durch das neue Arbeitsruhegesetz begon­
nene klare Trennung der arbeitsrechtlichen und der 
gewerberechtlichen Sohn- ·und Feiertagsruhevor­
schriften soll durch den vorliegenden Entwurf eines 
Sonn- und Feiertags-Betriebszeitengesetzes fortge­
setzt und abgeschlossen werden. Trotz der Tren- . 
nung der Vorschriften soll das beabsichtigte Sonn­
und Feiertags-Betriebszeitengesetz nicht nur auf 
die Gewerbeordnung 1973, sondern - um dem 
besonders engen Zusammenhang zwischen den 
arbeitsrechtlichen und den gewerberechtlichen 
Bereichen der Sonn- und Feiertagsruhe Rechnung 
zu tragen - auch auf die einschlägigen arbeits­
rechtlichen Vorschriften (wie insbesondere auf das. 
Arbeitsruhegesetz und den dazugehörigen Ausnah-
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mekatalog) abgestimmt sein und s611 daher auch~­
wie das Arbeitsruhegesetz - mit 1. Juli 1984 in 
Kraft treten. 

Der Gesetzentwurf sieht neben Bestimmungen 
über die Gewerbeausübung und das Offenhalten 
von Betriebsstätten für den Kundenverkehr an 
Sonntagen und Feiertagen auch eine Verordnungs­
ermächtigung für den Landeshauptmann vqr, bei 
Vorliegen eines besonderen regionalen Bedarfs 
bestimmte Betriebszeiten an Sonntagen und Feier­
tagen festzulegen. Von dieser Verordnungsermäch­
tigung wird dann Gebrauch zu machen sein, wenn 

. die in Betracht kommenden arbeitsrechtlichen V or­
schriften den besonderen regionalen Bedarf nicht 
oder nicht ausreichend berücksichtigen. 

Der Handelsausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 1. März 
1984 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Handels­
.ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (198 der Beilagen) die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen. 
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